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BMF-Schreiben vom 14.08.2012: Verzicht des Gesellschafter-Geschäftsführers einer 
Kapitalgesellschaft auf eine Pensionsanwartschaft als verdeckte Einlage (§ 8 Absatz 3 Satz 3 
KStG); Verzicht auf künftig noch zu erdienende Pensionsanwartschaften (sog. Future Service) 
 
Das BMF hat am 14.8.2012 ein Schreiben betreffend den Verzicht des Gesellschafter-
Geschäftsführers auf den sog. Future Service veröffentlicht (IV C2 – S 2743/10/10001:001; Verzicht 
des Gesellschafter-Geschäftsführers einer Kapitalgesellschaft auf eine Pensionsanwartschaft als 
verdeckte Einlage (§ 8 Absatz 3 Satz 3 KStG); Verzicht auf künftig noch zu erdienende 
Pensionsanwartschaften (sog. Future Service)). 
 
Das von der Praxis lang erwartete Schreiben ist nun doch erschienen. Im Ergebnis entspricht es der 
Auffassung, die sich in den diversen OFD-Verfügungen herausgebildet hatte. 
 
Unter Rz 2 und 3 heißt es insbesondere:  „… Im Falle des vollständigen Verzichts auf eine 
Pensionsanwartschaft vor Eintritt des Versorgungsfalls liegt eine verdeckte Einlage in Höhe des bis 
zum Verzichtszeitpunkt bereits erdienten Anteils des Versorgungsanspruches vor. Bei einem 
teilweisen Verzicht ist eine verdeckte Einlage insoweit anzunehmen, als der Barwert der bis zu dem 
Verzichtszeitpunkt bereits erdienten Versorgungsleistungen des Gesellschafter-Geschäftsführers den 
Barwert der nach dem Teilverzicht noch verbleibenden Versorgungsleistungen übersteigt. Dies gilt 
unabhängig davon, ob sich die Verzichtsvereinbarung der Bezeichnung nach nur auf künftig noch zu 
erdienende Anwartschaften (sog. Future Service) bezieht oder ob es sich dabei um eine durch das 
Gesellschaftsverhältnis veranlasste Änderung einer Pensionszusage handelt, die mit einer 
Reduzierung der bisher zugesagten Versorgungsleistungen verbunden ist. Es wird nicht beanstandet, 
wenn als erdienter Teil der Versorgungsleistungen bei einer Leistungszusage an einen 
beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer der Teilanspruch aus den bisher zugesagten 
Versorgungsleistungen angesetzt wird, der dem Verhältnis der ab Erteilung der Pensionszusage bis 
zum Verzichtszeitpunkt abgeleisteten Dienstzeit (s) einerseits und der ab Erteilung der 
Pensionszusage bis zu der in der Pensionszusage vorgesehenen festen Altersgrenze (t) andererseits 
entspricht (zeitanteilig erdienter Anwartschaftsbarwert ab Pensionszusage - s/t). Bei einem nicht 
beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer ist insoweit nicht auf den Zeitpunkt der (erstmaligen) 
Erteilung einer Pensionszusage, sondern auf den Beginn des Dienstverhältnisses abzustellen (sog. 
m/n-Anwartschaftsbarwert).“ 
 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Jürgen Abstreiter 
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